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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden)

VERORDNUNGEN

VERORDNUNG (EG) Nr. 569/2008 DES RATES

vom 12. Juni 2008

zur Änderung der Verordnung Nr. 11 über die Beseitigung von Diskriminierungen auf dem Gebiet
der Frachten und Beförderungsbedingungen gemäß Artikel 79 Absatz 3 des Vertrags zur Gründung

der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 75 Absatz 3,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (1),

in Erwägung nachstehenden Grundes:

Die in Artikel 75 des Vertrags geforderte gemeinschaftliche Re-
gelung zur Beseitigung bestimmter Formen der Diskriminierung
im innergemeinschaftlichen Verkehr wurde mit der Verordnung
Nr. 11 (2) getroffen. Um die Verwaltungslast der Unternehmen
zu verringern, sollte diese Verordnung vereinfacht werden, in-
dem auf heute überholte und unnötige Anforderungen verzich-
tet wird, insbesondere auf die Anforderung, bestimmte Informa-
tinen auf Papier aufzubewahren, die aufgrund des technischen
Fortschritts heute in den Buchführungssystemen der Verkehrs-
unternehmen gespeichert sind —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung Nr. 11 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 5 wird gestrichen.

2. Artikel 6 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden der fünfte und der sechste Gedanken-
strich gestrichen.

b) In Absatz 2 wird Satz 3 gestrichen.

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Gehen aus den vorhandenen Papieren wie dem
Frachtbrief oder anderen Beförderungspapieren alle Anga-
ben gemäß Absatz 1 hervor und ermöglichen diese in
Verbindung mit der Buchführung der Verkehrsunterneh-
mer eine vollständige Nachprüfung der Frachten und Be-
förderungsbedingungen zum Zwecke der Beseitigung und
Verhinderung der Diskriminierungen im Sinne des Arti-
kels 75 Absatz 1 des Vertrags, so sind die Verkehrsunter-
nehmer nicht verpflichtet, neue Beförderungspapiere ein-
zuführen.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Luxemburg am 12. Juni 2008.

Im Namen des Rates
Der Präsident
A. VIZJAK
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